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1. Prüfungsauftrag 

Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer durch die ordentliche Gesellschafterver-

sammlung am 8. Juni 2022 erteilte uns die Geschäftsführung der 

ITF Pharma GmbH, 

München 

(im Folgenden auch „ITF Pharma“ oder „Gesellschaft“ genannt) 

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 unter Ein-

beziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 gemäß 

§§ 316 ff. HGB zu prüfen. 

Die ITF Pharma ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft i.S.d § 267 Abs. 2 und 4 HGB 

und gemäß § 264 HGB verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht auf-

zustellen. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen 

Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n.F., dem der von uns geprüfte Jahres-

abschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Bericht ist 

an das geprüfte Unternehmen gerichtet. 

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 

Verhältnis zu Dritten, die als Anlage diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fas-

sung vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend.  

Abweichend vom Wortlaut der vorgenannten AAB hinsichtlich Nr. 10 (3) wird ausschließ-

lich der elektronische Prüfungsbericht ausgehändigt. Darüber hinaus besteht kein An-

spruch auf Berichtsausfertigung in Papier.  
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Der Lagebericht und der Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten nach unserer Be-

urteilung folgende wesentliche Aspekte  

Zum Geschäftsverlauf und zur Lage:  

• Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf T€ 14.693, was einem Rückgang 

gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.648 (-10,09 %) entspricht. Das für das Jahr 2022 

geplante Umsatzziel in Höhe von T€ 21.000 wurde damit nicht erreicht, da der Markt 

für Hepaxane zu einem signifikanten Teil über Ausschreibungen abgedeckt wurde, 

für welche die ITF Pharma GmbH keinen Zuschlag erhalten hat, und bei Cariban eine 

hohe Parallelimportquote aus unterschiedlichen EU-Ländern zu verzeichnen war, die 

zum Zeitpunkt der Planung für das Geschäftsjahr 2022 für die Gesellschaft so nicht 

absehbar war. 

• Das Jahresergebnis lag mit -T€ 5.642 um -T€ 1.299 unter dem Ergebnis des Vorjah-

res und auch unterhalb der Planung für 2022, die von einem unveränderten Jahres-

ergebnis gegenüber 2021 ausgegangen ist. Die Verfehlung des Planziels ist vor allem 

bedingt durch die Verfehlung des Umsatzziels sowie weiterhin hohen Investitionen in 

Sales- und Marketing-Aktivitäten. 

• Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 hat sich gegenüber 

dem 31. Dezember 2021 deutlich von 45,44 % auf 28,97 % reduziert.  

• Die Finanzlage der Gesellschaft ist stabil. Die liquiden Mittel betragen zum Abschluss-

stichtag T€ 1.449. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, fällige Zahlungsver-

pflichtungen zu erfüllen. Die Gesellschaft ist zur Finanzierung ihrer laufenden Ge-

schäftstätigkeit weiterhin auf die Finanzierung durch die Muttergesellschaft in Form 

von Eigen- und Fremdkapital angewiesen. 

• Im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft Mittel in Höhe von 

T€ 5.007 verbraucht, für Investitionen wurden T€ 225 vor allem im Bereich Lizenzen 

und IT aufgewendet. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit war ein Zufluss in Höhe 

von T€ 4.000 aus einer Zuzahlung der Muttergesellschaft in die Kapitalrücklage zu 

verzeichnen. Die Gesellschaft realisierte im Geschäftsjahr 2022 daher insgesamt ei-

nen Mittelabfluss in Höhe von T€ 1.232, wodurch sich die liquiden Mittel der Gesell-

schaft von T€ 2.680 zum 31. Dezember 2021 auf T€ 1.449 zum 31. Dezember 2022 

reduziert haben. 
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Zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken: 

• Basierend auf ihrer Planung erwartet die Gesellschaft für 2023 einen Umsatzzuwachs 

auf Mio. € 19. Die aktuelle Planung geht von moderaten Preissteigerungen beim Ma-

terialaufwand aus, während im Personalbereich mit einer Erhöhung der Kosten zu 

rechnen ist, da im Jahr 2023 weitere Stellen sowohl im Außen- als auch im Innen-

dienst geschaffen werden, um den Anforderungen des wachsenden Portfolios ge-

recht zu werden. Hierdurch werden sich auch die sonstigen betrieblichen Aufwendun-

gen erhöhen, da Produkteinführungen z.B. mit entsprechenden Marketingmaßnah-

men begleitet und unterstützt werden. Beim Jahresergebnis rechnet die Geschäfts-

führung derzeit mit einem Jahresfehlbetrag zwischen Mio. € 6 und Mio. € 7,5. 

• Pharmazeutische Unternehmer/ Hersteller vermarkten viele ihrer Arzneimittel sowohl 

in Deutschland als auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) 

bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Für jedes dieser Arzneimittel be-

sitzen sie in dem jeweiligen Mitgliedstaat eine separate nationale Zulassung. Sofern 

ein drittes, von der Gesellschaft unabhängiges Unternehmen Arzneimittel in einem 

anderen EU- bzw. EWR-Mitgliedstaat erwirbt und nach Deutschland importiert, um 

diese Arzneimittel dort – parallel zu von der Gesellschaft angebotenen Arzneimitteln 

– ebenfalls in den Verkehr zu bringen, liegen Parallelimport-Arzneimittel vor. Sofern 

solche Parallelimport-Arzneimittel für Produkte der Gesellschaft auf den deutschen 

Markt kommen, kann das den Marktanteil des jeweiligen Produkts der Gesellschaft 

negativ beeinflussen, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

• Für bestimmte Produkte wird das Absatzvolumen von Ausschreibungen der Kranken-

kassen beeinflusst. Sofern die Gesellschaft an solchen Ausschreibungen nicht teil-

nimmt, oder diese Ausschreibungen verliert, besteht das Risiko, dass geplante Um-

satzerlöse nicht erreicht werden, was entsprechend negative Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft hätte.  

• Die Gesellschaft erwirtschaftet bis dato noch keinen positiven Cashflow aus laufender 

Geschäftstätigkeit und ist daher derzeit noch auf die Finanzierung durch die Mutter-

gesellschaft in Form von Eigen- und Fremdkapital angewiesen. Ohne die Unterstüt-

zung durch die Muttergesellschaft könnte die Gesellschaft auf Grund der weiter not-

wendigen hohen Anlaufinvestitionen vor allem im Bereich Vertrieb und Marketing, die 

Geschäfte nicht aus eigener Kraft führen. 

• Die ITF Pharma GmbH sieht sich für die kommenden Geschäftsjahre in einer sehr 

guten Position auch weiterhin Umsatzsteigerungen zu erzielen und ihre Stellung im 
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deutschen Pharmamarkt weiter auszubauen und zu festigen. Dies liegt zum einen in 

der Tatsache begründet, dass das Unternehmen Teil einer etablierten, global agie-

renden Unternehmensgruppe ist, welche ein breites, vielfältiges Produkt Portfolio inne 

hat, wovon die deutsche Tochtergesellschaft im Augenblick noch sehr wenige Pro-

dukte auf dem deutschen Markt eingeführt hat. Besonders im Bereich der Frauenheil-

kunde und Neurologie hat das Unternehmen die Möglichkeit in den kommenden Jah-

ren mindesten zwei bis drei Präparate zu launchen. 

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbe-

standes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Un-

ternehmens, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prü-

fung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen 

Vertreter der Gesellschaft dem Umfang nach angemessen und inhaltlich vertretbar. 

2.2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung haben wir folgende nach § 321 Abs. 1 Satz 

3 HGB berichtspflichtige entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen festgestellt: 

Die Gesellschaft befindet sich in der Erschließungsphase des deutschen Markts. Daher 

weist die ITF Pharma GmbH eine gewisse Verlusthistorie auf und plant auch für das Jahr 

2023 mit einem Verlust zwischen € 6 Mio. bis € 7,5 Mio.  

Die Deckung des Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft erfolgte in der Vergangenheit durch 

Kapitalerhöhungen oder der Gewährung von Darlehen. Im Berichtsjahr 2022 wurden fol-

gende Kapitalmaßnahmen durchgeführt: 

Mit Beschluss vom 14. März 2023 wurde eine Kapitalerhöhung von € 2 Mio. vorgenom-

men.  

Zur weiteren Sicherstellung der Liquidität hat die Muttergesellschaft am 22. Mai 2023 

eine Patronatserklärung abgegeben, in der diese zusagt, die ITF Pharma GmbH bis zum 

30. Juni 2024 mit ausreichend Liquidität auszustatten, so dass alle Verpflichtungen be-

dient werden können.   

2.3. Falsche Darstellungen 

Wir haben bei unserer Prüfung folgende Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Rech-

nungslegungsvorschriften festgestellt: 
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Die Gesellschaft hat entgegen § 285 Satz 1 Nr. 9a HGB die Bezüge der Mitglieder der 

Geschäftsführung nicht im Anhang angegeben. Wir haben das Prüfungsurteil zum Ab-

schluss im Bestätigungsvermerk diesbezüglich eingeschränkt. 

 

3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom  

1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 der ITF Pharma GmbH, München, in der diesem 

Bericht als Anlagen 1 bis 3 (Jahresabschluss) und Anlage 4 (Lagebericht) beigefügten 

Fassung den unter dem Datum vom 21. Juli 2023 in München unterzeichneten Bestäti-

gungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

„EINGESCHRÄNKTER BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-

SCHLUSSPRÜFERS 

An die ITF Pharma GmbH, München 

Eingeschränktes Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und Prüfungsurteil zum 

Lagebericht 

Wir haben den Jahresabschluss der ITF Pharma GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  

1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 

wir den Lagebericht der ITF Pharma GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 

bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse: 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der Auswirkungen des im 

Abschnitt „Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

und für das Prüfungsurteil zum Lagebericht“ beschriebenen Sachverhalts in allen we-

sentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum  

31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 

bis zum 31. Dezember 2022 und 
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• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 

mit einem den deutschen gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Jahresab-

schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung mit Ausnahme der 

genannten Einschränkung des Prüfungsurteils zum Jahresabschluss zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat. 

Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und für 

das Prüfungsurteil zum Lagebericht 

Entgegen § 285 Nr. 9 Buchst. a) HGB wurden im Anhang die Gesamtbezüge der Ge-

schäftsführer nicht angegeben. 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-

sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für unser eingeschränktes Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und unser Prüfungsurteil 

zum Lagebericht zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lage-

bericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
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ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 

aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-

mögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 

um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhal-

tet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
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Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-

lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-

lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-

teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-

ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
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Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 

führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-

sellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-

tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-

sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-

rend unserer Prüfung feststellen.“ 

 

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren, der nach den für alle Kaufleute geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) und den ergänzenden Vorschriften für 

Kapitalgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) und den weiteren rechtsformspezifischen 

Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 

31. Dezember 2022 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und 

der nach §§ 289 ff. HGB aufgestellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022. 
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Im Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jah-

resabschluss und den Lagebericht sowie die Verantwortung des Abschlussprüfers für 

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ausführlich beschrieben. In 

diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der Einhaltung solcher 

gesetzlicher Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung betreffen, nur insoweit zu den 

Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen Vorschriften übli-

cherweise Rückwirkungen auf den geprüften Jahresabschluss ergeben oder als die 

Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben können, 

denen im Lagebericht Rechnung zu tragen ist. Unsere Prüfung hat sich zudem grund-

sätzlich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens 

oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden 

können. 

Wir haben unsere Prüfung, mit Unterbrechungen, in den Monaten März bis Juli 2023 

durchgeführt. 

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar: 

Entwicklung der Prüfungsstrategie 

 Erlangung eines Verständnisses des Unternehmens, seines Umfelds und seines 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) 

 Festlegung von Prüfungsfeldern und Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Ri-

sikoeinschätzung: 

• Umsatzrealisierung 

• Falsche Angaben aufgrund von dolosen Handlungen auf Abschlussebene sowie 

auf der Ebene einzelner Aussagen 

• Bewertung des Vorratsvermögens 

• Prüfung der Vollständigkeit und Angemessenheit der Wertansätze der Rückstel-

lungen  

• Liquiditätsplanung 

• Prüfung der Vollständigkeit der Angaben im Anhang und Lagebericht 

 Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung 



 
 
 
 
 
 
 

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2022 – ITF Pharma GmbH – 202/2023 11 

 Auswahl des Prüfungsteams 

Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen 

 Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzun-

gen und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme 

 

Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 

 Durchführung analytischer Prüfungshandlungen von Abschlussposten 

 Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter 

Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspiel-

räume, u.a. 

• Einholung von Rechtsanwaltsbestätigungen 

• Einholung von Steuerberaterbestätigungen 

• Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute 

• Einholung von Bestätigungen der Kunden und Lieferanten 

 

Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattungen 

 Bildung des Prüfungsurteils 

 Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 

 Mündliche Erläuterungen der Prüfungsergebnisse gegenüber dem Management 

Die Gesellschaft hat Teile ihrer Rechnungslegung an das Dienstleistungsunternehmen 

Loxxess Pharma GmbH, Neutraubling, als auch an die Kanzlei Zürner & Collegen, Mün-

chen, ausgelagert. Bei der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems der Loxxess Pharma GmbH haben wir die Ergebnisse aus der Prüfung des 

Dienstleistungsunternehmens durch Ebner Stolz GmbH & Co. KG, München, verwendet, 

soweit diese die Beurteilung der ausgelagerten Kontrollaktivitäten des Prozesses Lager-

logistik betreffen. Für die ausgelagerten Prozesse an die Kanzlei Zürner & Collegen wur-

den Prozessaufnahmegespräche geführt und die implementierten Kontrollen getestet. 
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Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-

übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbeson-

dere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem 

vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, 

Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge 

enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben ge-

macht sind. 

In der Vollständigkeitserklärung hat die Geschäftsführung zudem bestätigt, dass nach 

ihrer Auffassung die Auswirkungen von nicht korrigierten Prüfungsdifferenzen im Jah-

resabschluss und von nicht korrigierten Angaben im Lagebericht sowohl einzeln als auch 

insgesamt unwesentlich sind. 

 

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ord-

nungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren geprüften 

Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahres-

abschluss und Lagebericht abgebildet worden.  

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, 

dass die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnah-

men geeignet sind, die Verlässlichkeit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-

Systeme zu gewährleisten.  

5.1.2. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3) ent-

spricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse mit Ausnahme der im Bestätigungsvermerk genannten Einschränkung zum Jah-

resabschluss in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsvorschriften des 

HGB unter Beachtung der rechtsform- und branchenspezifischen Vorschriften. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2022 – ITF Pharma GmbH – 202/2023 13 

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren 

geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Vorschriften zur Gliede-

rung, Bilanzierung und Bewertung sowie zum Anhang in allen wesentlichen Belangen 

eingehalten. 

Von den Aufstellungserleichterungen gemäß §§ 276 Satz 1 und 288 Abs. 2 HGB für mit-

telgroße Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 2 HGB wurde zulässigerweise teilweise 

Gebrauch gemacht. 

Der Anhang entspricht mit Ausnahme der im Bestätigungsvermerk genannten Ein-

schränkung den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind bis auf diese 

Einschränkung in allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 

5.1.3. Lagebericht 

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (Anlage 4) entspricht nach unserer Beurtei-

lung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Be-

langen den gesetzlichen Vorschriften. 

5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt mit Ausnahme der im Bestätigungsvermerk genannten 

Einschränkung insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat entgegen § 285 Satz 1 Nr. 9a 

HGB die Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung nicht im Anhang angegeben. Wir 

haben das Prüfungsurteil zum Abschluss im Bestätigungsvermerk diesbezüglich einge-

schränkt. 

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir 

nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein. 

5.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen  

Hinsichtlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die 

Ausführungen im Anhang verwiesen.  
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6. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der  

ITF Pharma GmbH, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis  

31. Dezember 2022 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Über-

einstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.). 

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 3. unter „Wiedergabe des  

Bestätigungsvermerks“ enthalten. 

 

München, den 21. Juli 2023 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf)  

 

 

       

NItsche 

Wirtschaftsprüfer 

 

Weissinger 
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Anlage 1

ITF Pharma GmbH, München

(Amtsgericht München HRB 243415)

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

AKTIVA 31.12.2021 PASSIVA 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Kapitalrücklage 21.000.000,00 17.000.000,00

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche III. Verlustvortrag -13.303.915,44 -8.961.484,44

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie IV. Jahresfehlbetrag -5.641.663,11 -4.342.431,00

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 189.348,00 35.309,00 2.079.421,45 3.721.084,56

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 2.293.664,64 1.529.636,01

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 156.177,00 179.024,00 C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 432.946,13 1.252.318,29

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 999.563,84 253.592,91

B. UMLAUFVERMÖGEN 3. Sonstige Verbindlichkeiten 1.223.829,37 1.432.591,73

davon aus Steuern: EUR 174.090,32 2.656.339,34 2.938.502,93

I. Vorräte  (Vj. EUR 395.582,74)

1. Waren 2.923.698,98 3.171.476,97 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

2. geleistete Anzahlungen 1.086.252,81 257.042,82 EUR 10.558,80 (Vj. EUR 12.421,77)

4.009.951,79 3.428.519,79

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 944.256,65 1.422.025,34

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 15.671,28

3. Sonstige Vermögensgegenstände 106.122,61 282.583,97

1.050.379,26 1.720.280,59

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.448.622,11 2.680.170,91

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 174.947,27 145.919,21

7.029.425,43 8.189.223,50 7.029.425,43 8.189.223,50

31.12.2022 31.12.2022

    202/2023



Anlage 2

2021

EUR

1. 14.693.211,08 16.341.684,61

2. 354.656,03 448.746,43

3.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und -5.034.440,35 -6.992.583,98

Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.000.340,68 -2.057.883,64

-7.034.781,03 -9.050.467,62

4.

a) Löhne und Gehälter -6.016.962,82 -4.693.323,97

b) soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung -1.053.896,95 -871.750,30

davon für Altersversorgung -7.070.859,77 -5.565.074,27

EUR  16.819,24 (Vj. EUR 9.142,71)

5.

-93.587,55 -73.671,67

6. -6.469.813,70 -6.433.408,91

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -20.337,85 -11.192,57

8. -5.641.512,79 -4.343.384,00

9. -150,32 953,00

10. -5.641.663,11 -4.342.431,00

11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -13.303.915,44 -8.961.484,44

12. -18.945.578,55 -13.303.915,44

sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

ITF Pharma GmbH, München

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM

1. JANUAR 2022 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2022

Umsatzerlöse

2022

EUR

Bilanzverlust

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern

Jahresfehlbetrag

Personalaufwand

Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens

und Sachanlagen

sonstige betriebliche Aufwendungen

 202/2023
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EINGESCHRÄNKTER BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-

SCHLUSSPRÜFERS 

An die ITF Pharma GmbH, München 

Eingeschränktes Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und Prüfungsurteil zum 

Lagebericht 

Wir haben den Jahresabschluss der ITF Pharma GmbH – bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hin-

aus haben wir den Lagebericht der ITF Pharma GmbH für das Geschäftsjahr vom  

1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse: 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss mit Ausnahme der Auswirkungen des im 

Abschnitt „Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

und für das Prüfungsurteil zum Lagebericht“ beschriebenen Sachverhalts in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum  

31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom  

1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit einem den deutschen gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Jahres-

abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung mit Ausnahme der 

genannten Einschränkung des Prüfungsurteils zum Jahresabschluss zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat. 
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Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und für 

das Prüfungsurteil zum Lagebericht 

Entgegen § 285 Nr. 9 Buchst. a) HGB wurden im Anhang die Gesamtbezüge der Ge-

schäftsführer nicht angegeben. 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-

delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-

schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unser eingeschränktes Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss und unser Prüfungsurteil zum Lagebericht zu dienen.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den La-

gebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-

wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen fal-

schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
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gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-

berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-

antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie-

ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-

ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 

beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus 
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● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 

sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-

den, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 

Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-

menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-

urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-

ben. 

● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-

heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-

stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im La-

gebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-

gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da-

zu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 

kann. 

● beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
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achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft vermittelt. 

● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-

mens. 

● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-

orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-

samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-

entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 

wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Er-

eignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-

gen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen. 

München, den 21. Juli 2023 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf)  
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Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-

schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-

sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 

bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 

A
lle

 R
e
c
h
te

 v
o
rb

e
h
a
lt
e
n
. 

O
h
n
e
 G

e
n
e
h
m

ig
u
n
g
 d

e
s
 V

e
rl
a
g
e
s
 i
s
t 
e
s
 n

ic
h
t 

g
e
s
ta

tt
e
t,
 d

ie
 V

o
rd

ru
c
k
e
 g

a
n
z
 o

d
e
r 

te
ilw

e
is

e
 

n
a
c
h
z
u
d
ru

c
k
e
n
 b

z
w

. 
a
u
f 
fo

to
m

e
c
h
a
n
is

c
h
e
m

 o
d
e
r 

e
le

k
tr

o
n
is

c
h
e
m

 W
e
g
e
 z

u
 v

e
rv

ie
lf
ä
lt
ig

e
n
 u

n
d
/o

d
e
r 

z
u
 v

e
rb

re
it
e
n
. 
 

©
 I

D
W

 V
e
rl
a
g
 G

m
b
H

 ·
 T

e
rs

te
e
g
e
n
s
tr

a
ß

e
 1

4
 ·

 4
0
4
7
4
 D

ü
s
s
e
ld

o
rf

 

D
ok

ID
:

Lizenziert für/Licensed to: Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 

laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 

Lizenziert für/Licensed to: Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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